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Antrag an das Wirtschaftsparlament der WKOÖ am 17.11.2021 betreffend faire Pensionen auch für 
Selbständige in Zeiten der Corona-Krise 
 
 
Antragsteller: Oskar Maurus, Delegierter zum WP-OÖ 
 
Viele Unternehmer leiden an den Folgen der Corona-Krise und den Maßnahmen. Lock-Downs und 
andere Maßnahmen haben ihre Spuren in den Bilanzen hinterlassen. Einige Betriebe wurden von der 
öffentlichen Hand sehr gut unterstützt, andere Unternehmen haben gewaltige Einbußen auf der 
Gewinnseite. Viele Unternehmer haben ihre Mitarbeiter zur Kurzarbeit anmelden müssen. Die 
Sozialversicherungsbeiträge – Dienstnehmer- und Dienstgeberanteile – sind jedoch so bezahlt worden, 
als wäre die Arbeitszeit nicht verkürzt worden. Das AMS hat die Dienstgeberbeiträge für Beschäftigte in 
Corona-Kurzarbeit übernommen. Dies bedeutet, dass in weiterer Folge die Arbeitnehmer keine 
Einbußen bei der Pension erleiden müssen. 
 
Anders ist dies bei den Selbständigen. Jene, deren Gewinne durch die Corona-Krise massiv 
eingebrochen sind und die mit keiner staatlichen Hilfe das Finanzloch auffüllen konnten, werden die 
Krisenjahre auch in ihrer Pension spüren. Die gesunkene Beitragsgrundlage an die 
Pensionsversicherung wird einen Verlust in den Pensionszahlungen nach sich ziehen.  
 
Auch hier muss eine faire Behandlung für Unternehmer stattfinden. Denn auch die Unternehmer 
können für den Ausbruch des Virus und seiner Folgen nichts. Eine Altersarmut bei den Selbständigen, 
verursacht durch Corona, darf es nicht geben.   
 
Ich stelle daher den 
 

Antrag 
 
Die Wirtschaftskammer möge sich dafür einsetzen, dass bei jenen, die Gewinneinbußen durch die 
Corona Krise erleiden mussten, der Pensionsbeitrag anhand der durchschnittlichen Beitragsgrundlage 
der vorangegangenen Jahre vor Corona berechnet wird und die Fehlbeträge von der öffentlichen Hand 
erstattet werden. So kann einer Altersarmut bei den Selbständigen, ausgelöst durch Corona, 
entgegengewirkt werden.  
 
 


